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Gewissensbildung, um das Gewissen zu 
gebrauchen
Überlegungen zu einer weiterhin und immer 
neu gestellten Aufgabe

„Mach das gewissenhaft!“ höre ich noch meine Ma-
thematiklehrerin sagen, die mich ermahnte, nicht zu 
schludern, sondern sorgfältig zu sein und ein gutes 
Ergebnis abzuliefern. Als ich achtzehnjährig bei der 
Musterung eine Erklärung abzugeben hatte, wa-
rum ich den Dienst mit der Waffe in der Nationalen 
Volksarmee verweigere und nur als Bausoldat ohne 
Dienst an der Waffe herangezogen werden will, 
berief ich mich auf mein christliches Gewissen.

Solange in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht 
bestand, mussten zumeist männliche Heranwach-
sende und junge Erwachsene sich irgendwann mit 
dieser Gewissensentscheidung als eine persönliche 
Positionierung befassen. Das wird auch weiterhin 
so bleiben, aber nicht in einem so breiten, sozu-
sagen biografisch durch die allgemeine Wehrpflicht 
vorgegebenen Ausmaß. Es ist auch künftig unab-
dingbar, sich mit dem zu beschäftigen, was das Ge-
wissen ist und was eine Gewissensentscheidung 
ausmacht – nicht nur bei besonderen Konfliktfällen 
wie etwa die Entlassung aus der Bundeswehr nach 
der Anerkennung als Kriegsdienstverweigerin oder 
Kriegsdienstverweigerer.
Das Gewissen zu gebrauchen, ist in weiten Lebens-
bereichen unabdingbar. Andernfalls gilt, was der 
polnische Aphoristiker Jerzy Lec (�909-�966) sarka-
stisch formulierte: „Sein Gewissen war rein. Er be-
nutzte es nie.“

Vom Gewissen zu reden und sich über das Gewis-
sen Gedanken zu machen, gehört nicht zum Alltäg-
lichen – und doch geschieht es mehr als auf den er-
sten Blick vermutet. Legendär wurde der Filmthriller 
„Frau ohne Gewissen“ des amerikanischen Regis-
seurs Billy Wilder aus dem Jahr �944. In der DDR 
erschien �980 das Buch „Ihr Gewissen gebot es 
- Christen im Widerstand gegen den Hitlerfaschis-
mus“. Von Carl Graf Schenk von Stauffenberg, der 
am 23. Juli �944 hingerichtet wurde, ist überliefert: 
„Es ist Zeit, dass etwas getan wird. Derjenige aller-
dings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst 
sein, dass er wohl als Verräter in die Deutsche Ge-

schichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, 
dann wäre er ein Verräter vor seinem Gewissen.“ 

Die Einengung des Gewissens auf die sprichwört-
lichen Gewissensbisse, die Sigmund Freud auf 
Tabuvorstellungen und restriktive Indoktrinationen 
der Gesellschaft zurückführte, wird dem Gewissen 
als ein inneres Regulativ oder einer inneren In-
stanz nicht gerecht. Es geht schließlich auch um 
ein waches Gewissen, um ein Bewusstsein, etwas 
tun zu sollen, ja mit einem guten Gewissen etwas 
tun zu müssen, auch gegen den allgemeinen Strom 
– sehr im Unterschied zu dem kleinbürgerlichen ru-
higen Gewissen als „sanftes Ruhekissen“.

1. Die Rede vom Gewissen und der Begriff des 
Gewissens sind unverzichtbar.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
sichert Gewissensfreiheit zu�.  Als einzige konkrete 
Gewissensentscheidung nennt Art. 4 Abs. 3 „Nie-
mand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst 
mit der Waffe gezwungen werden.“

Es darf vorausgesetzt werden, dass jeder Mensch 
ein Gewissen hat2.  Daher sollte jeder wissen, was 
es mit dem Gewissen auf sich hat, wenn er es mit 
ihm zu tun bekommt. Der Frage „Gewissen – was 
ist das?“ kann sich kaum jemand entziehen, auch 
wenn die Antworten auf diese Frage weltweit und 
kulturell bedingt unterschiedlich ausfallen.

Der Gewissensbegriff ist unverzichtbar, obwohl die 
Aussichten schwinden, damit  oder mit der Berufung 
auf das Gewissen gesellschaftliche Steuerungen 
zu verbinden und einen gesamtgesellschaftlichen 
Konsens herbeizuführen. Um Gottes und der Men-
schen willen darf der Diskurs über das Gewissen 

�   Art. 4 Abs. �: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens 
und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses 
sind unverletzlich.
2   Vgl. Art. 1 der Allgemeinden Erklärung der Menschrechte 
der UNO, �0. Dezember �948: Alle Menschen sind
frei und gleich an Würden und Rechten geboren. Sie sind mit Ver-
nunft und Gewissen begabt […].
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im öffentlichen Raum, zwischen Kirche, Bildungs-
bereich, Politik und Human- bzw. Gesellschaftswis-
senschaften nicht verloren gehen, auch wenn uns 
Begriffe wie Gewissen und Gewissensbildung sel-
ten begegnen. Bei der Beschäftigung mit Werten 
und Normen ist es notwendig, das Gewissen als 
Regulativ und innere Instanz zu thematisieren.

Für die individuelle Lebensgestaltung ist der Ge-
wissensbegriff unverzichtbar. Er rückt das Beden-
ken oder Voraus-Bedenken, die eigene und fremde 
Beurteilung des handelnden Subjekts in den Mittel-
punkt und macht es zum Gegenstand der Reflexi-
on. Es wird eine andere Dimension sichtbar neben 
dem empirisch bezogenen, auch wissenschaftlich 
untersetzten, verstandesmäßigen Wissen.

Gewissensbildung umfasst über das ethisch-mo-
ralische Wissen hinaus auch das Wecken der Ge-
wissensempfindlichkeit und das Zulassen und die 
Wahrnehmung emotionaler Betroffenheit. Gewis-
sensbildung ist auch in dieser Hinsicht unverzicht-
bar, darf sich aber – aus christlicher Perspektive 
– nicht auf ethische Moralerziehung einschränken 
lassen, denn das Gewissen ist nicht nur ein ver-
gangenheitszugewandtes, sondern auch eine zu-
kunftsbezogenes Regulativ. Zugleich ist es zum 
Schutz der Gewissensfreiheit notwendig, zwischen 
Gewissens- und Ermessensentscheidungen zu un-
terscheiden.

2. Wie „arbeitet“ das Gewissen?

Dem Gewissen werden dem allgemeinen deut-
schen Sprachgebrauch zufolge unterschiedliche 
Eigenschaften zugesprochen: schlecht und böse 
oder gut, schlafend oder wach, weit oder eng, 
stumpf oder scharf, untröstlich oder getröstet, un-
ruhig oder ruhig und beruhigt, gekränkt oder ge-
sund, ratlos oder zuversichtlich, starr oder flexibel, 
konsequent oder opportunistisch. Das Gewissen 
kann schlagen, sich regen, sich quälen, sich mel-
den oder schweigen, geweckt oder eingeschläfert 
sein, wachgerüttelt oder eingelullt werden. Man 
kann in das Gewissen reden oder sein Gewissen 
erleichtern, sich ein Gewissen machen oder kein 
Gewissen machen, gewissenlos oder gewissenhaft 
sein – nach bestem Wissen und Gewissen oder auf 
Ehre und Gewissen handeln, solange man nicht 
jemanden oder etwas auf dem Gewissen hat. Alle 
diese „Gewissenszustände“ sind ein Reagieren 
darauf, dass es einen – wie auch immer wahrge-
nommenen und verursachten – Ruf des Gewissens 
gibt. Daher ist es möglich, der Stimme des Gewis-

sens zu folgen, an sie zu appellieren oder sie zum 
Schweigen zu bringen.
Die Philosophen beschäftigen sich seit der Antike 
bis heute mit dem Gewissen, die Soziologen und 
Psychologen sind den Philosophen und Theologen 
an die Seite getreten. Das Gewissen ist für den 
einzelnen Menschen etwas Unbedingtes und Ver-
pflichtendes, aber nicht in direkter Linie die Stimme 
Gottes in uns. Unter diesen verschiedenen Stim-
men in uns meldet sich auch die Stimme Gottes zu 
Wort und wird als Forderung, als Warnung oder Er-
mutigung hörbar. Vielleicht ist es ein unmittelbares 
Bewusstwerden oder die Erinnerung an ein Bibel-
wort, das plötzlich leuchtend und klar ins Bewusst-
sein tritt.

Der Philosoph Immanuel Kant spricht vom „Bewusst-
sein eines inneren Gerichtshofes im Menschen“. Es 
mögen anklagende Stimmen sein, aber, so formu-
lierte es Gotthold Ephraim Lessing, „das Gewissen 
ist doch mehr als eine ganze uns verklagende Welt.“ 
Das Gewissen lässt sich auch mit einem „inneren 
Kompass“ vergleichen, dessen Nadel zunächst hin 
und her flackert – vergleichbar dem inneren „Hin- 
und Hergerissensein“ – aber dann eindeutig in eine 
Richtung zeigt. Üblicherweise fühlt man sich gut, 
wenn man nach seinem Gewissen handelt; das ist 
dann ein „gutes“ oder „reines“ Gewissen. Handelt 
jemand entgegen seinem Gewissen, so hat er ein 
subjektiv ungutes Gefühl; ein schlechtes, nagendes 
Gewissen oder Gewissensbisse.

Es wird daher unterschieden zwischen dem einer 
Tat vorausgehenden Gewissen, das zum Schwei-
gen kommt, wenn wir der Stimme des Gewissens 
gefolgt sind, und dem einer Tat nachfolgenden Ge-
wissen – sei es, dass wir ein gutes Gewissen haben 
oder ein schlechtes oder eine innere Unruhe bleibt, 
wenn zuvor bedachte oder nicht bedachte lebens-
zerstörende Risiken und Nebenwirkungen bleiben 
oder auftreten. Dann stellt sich die Frage, wie wir 
zu einem getrösteten Gewissen gelangen. Diesem 
Thema widmete sich besonders die reformatorische 
Theologie und Luther, die sich fragten, wie nämlich 
durch den Glauben an Christus aus dem ankla-
genden ein getröstetes Gewissen wird.

3. Zur Unterscheidung von Gewissens- und Er-
messensentscheidungen

Bei Ermessensfragen „ist Gewissenhaftigkeit gefor-
dert, mehr aber haben sie mit Gewissen nicht zu 
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tun.“3   Die meisten politischen Fragen sind Ermes-
sensfragen. „Ein oder zwei Prozent Mehrwertsteuer 
sind keine Gewissensfrage.“4 Gewissensfragen ha-
ben etwa die Form „Kann ich das vor meinem Ge-
wissen verantworten?“ beziehungsweise „Ich kann 
das vor meinem Gewissen nicht verantworten!“

Die verfassungsmäßig garantierte Glaubens- und 
Gewissensfreiheit setzt voraus, dass es Gewissen-
sentscheidungen gibt, die sich an Grundkatego-
rien (wie z.B. „gut“ und „böse“), Grundwerten und 
Grundnormen orientieren, die der einzelne Mensch 
in einer bestimmten Lage als für sich verpflichtend 
und absolut bindend erkennt – und andernfalls nur 
unter einer ernsten Gewissensnot, also gegen sein 
Gewissen, handeln könnte.

Richterliche Entscheidungen können nur mit Ein-
schränkungen prüfen, ob die Berufung auf das 
Gewissen bzw. der als Gewissensentscheidung 
qualifizierte Sachverhalt tatsächlich den Charak-
ter eines unabweisbaren, die ganze Persönlichkeit 
ergreifenden inneren Handlungsgebots mit zwin-
gendem Charakter trägt und mit einem inneren Zu-
rückschrecken vor dem Tun des Bösen und
mit einer verbindlichen persönlichen Verpflichtung 
dem Guten gegenüber verbunden ist.5

Die Frage, auf welchem Wege und aufgrund wel-
cher geistigen Prämissen und Einflüsse es zu einer 
Gewissensentscheidung gekommen ist, ist dabei 
nur bedingt zulässig. Sie steht genau dann, wenn 
davon die Anerkennung abhängt, dass wirklich 
eine „Gewissens“-Entscheidung vorliegt bzw. fest-
gestellt werden soll, ob es sich um eine Gewissen-
sentscheidung handelt.6

Begrenzungen der Gewissensfreiheit liegen darin, 
dass niemand für andere ein Gewissen zu haben 
beanspruchen kann. Niemand kann unter Beru-
fung auf sein eigenes Gewissen jemand anderen 
autoritativ verpflichten, ebenso zu handeln oder 
gegebenenfalls persönliche Nachteile auf sich zu 
nehmen. Ferner sind als Beschränkung der Gewis-

3 Richard Schröder: Über das Gewissen, KAS-Publikationen 
�/2007, St. Augustin 2007, S. 
4 Richard Schröder: Über das Gewissen, KAS-Publikationen 
�/2007, St. Augustin 2007, S. �5
� Hier zeigt sich übrigens der besonders von Martin Luther 
hervorgehobene Gedanke, dass das freie Gewissen
ein gebundenes Gewissen ist, vgl. Luther �52� auf dem Reichstag zu 
Worms: „Mein Gewissen ist im Wort Gottes gefangen. Und ich kann 
und will auch nichts widerrufen, da gegen das Gewissen zu handeln 
weder sicher noch heilsam ist“, vgl. �52�-�97�. Luther in Worms. Ein 
Quellenbuch. Hrsg. Joachim Rogge, Berlin (Ost) 1971, S. 91 ff.
6 Vgl. Bundesverfassungsgericht Dezember �960 (BVerfGE 
�2, 35 – Kriegsdienstverweigerung, siehe http://www.servat.unibe.ch/
dfr/bv0�2045.html, 20.�2.20�2, �4 Uhr

sensfreiheit das Gemeinwohl zu nennen und die 
verfassungsgemäße Rechtsordnung. Jedoch gibt 
es auch in einem Rechtsstaat Situationen, in denen 
im konkreten Fall jemand aus Gewissensgründen 
gegen geltendes Recht verstößt. Nimmt eine Per-
son in Anspruch, sich auf das eigene Gewissen zu 
berufen, ist es wünschenswert oder sogar erforder-
lich, dass sie anderen über ihre Entscheidung Aus-
kunft geben kann. 

Da es objektive Schwierigkeiten gibt zu prüfen, ob 
eine vom Grundgesetz geschützte Gewissenent-
scheidung im Rahmen der Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit vorliegt, versuchen Gerichte eine „ge-
wissensschonende Alternative“ zu finden.7 Es gilt: 
Gewissensfreiheit umfasst die staatlich tolerierte 
persönliche Gewissensentscheidung und daraus 
folgende Haltung und Handlung. Die
Gewissensfreiheit bewahrt „nicht nur die Innen-
sphäre der Persönlichkeit vor manipulatorischen 
Eingriffen, sondern schützt auch die Umsetzung 
innerer Verhaltensmaßstäbe.“8

4. Die Aufgabe der Aufklärung über das Gewis-
sen, der Gewissensformung und Gewissensbil-
dung

Wer von Gewissen, Gewissensbildung und Gewis-
sensentwicklung redet, ist schnell dem Vorwurf des 
Hinterwäldlerischen ausgesetzt. Die Herausbildung 
eines individuellen Gewissens wird den eher belä-
chelten „Gutmenschen“ überlassen.
Die Pluralität der Lebensentwürfe und Lebenshal-
tungen bringt auch Ratlosigkeit oder zumindest die 
Suche nach Orientierung mit sich. Was soll gelten 
und was gilt? Diese innere Unruhe kann auch mit 
einem unruhigen Gewissen verbunden sein. Die 
Anforderungen an den Einzelnen steigen – und er 
fühlt sich alleingelassen mit den Sachfragen sowie 
in der Suche nach der „eigenen Mitte“.

7 Wer z.B. aus Gewissensgründen jeden Eid ablehnt, kann 
auch ohne Eidesformel erklären „Ich sage im Folgenden die Wahrheit.“ 
(vgl. R. Schröder [wie Anm. 6], S. �7, vgl. ebenda S. �8 verschiedene 
Beispiele für nicht anerkannte Berufungen auf das Gewissen, z.B. si-
tuationsbedingte Wehrdienstverweigerung nur bei bestimmten Kriegen 
und gegen bestimmte Gegner oder Atomstromverweigerung, da der 
Kläger den entsprechenden Anteil Strom am Gesamtaufkommen spa-
ren könne.)
� Matthias Herdegen: Gewissensfreiheit, in: Handbuch des 
Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band 1, 2. Aufl. 
Berlin �994, S. 482; vgl. auch die Thesenreihe des Rates der EKD „Ge-
wissensentscheidung und Rechtsordnung“ (EKD Texte 61) Hannover 
1997, formuliert aufgrund aktueller Anlässe der „Militärsteuerverwei-
gerung aus Gewissensgründen“ und „Kirchenasyl“; ferner: Denkschrift 
des Rates der EKD „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden 
sorgen“, Hannover, 2007, bes. S. 40 ff.: „Gewissen schützen und bera-
ten“
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Die Anforderungen des Alltags, in welcher Ge-
stalt und Intensität auch immer, sind hoch. Jeder 
Mensch spürt irgendwann, manche Menschen per-
manent, den Anforderungen nicht gerecht werden 
zu können. Ungefragt wird sich der Mensch seiner 
Ohnmacht, seines Ungenügens bewusst, unabhän-
gig davon, in welchem Maße er sich dieses einge-
steht oder nicht. Niemandem darf diese Erfahrung 
aufgedrängt werden. Aber sie ist ernst zu nehmen. 
Es ist wahrzunehmen, dass sich in solchen Situa-
tionen nicht nur Gefühle melden, sondern auch die 
Stimme des Gewissens. Es muss gesagt – oder ent-
deckt werden – was das ist, was sich da meldet.

Martin Luther versteht das Gewissen als eine in dop-
pelte Richtung führende Erfahrung des Menschen, 
als Selbstwahrnehmung und Gotteserfahrung. Die 
ethische bzw. moralische Gewissensproblematik 
war für Luther von untergeordneter Bedeutung. Im 
Zentrum stehen das Verständnis des Menschen 
und Gottes und die Beziehung zueinander, nämlich 
die Bindung des Gewissens an Gottes Wort und die 
Erfahrung des befreiten, getrösteten Gewissens als 
Markenzeichen der Theologie Luthers und der re-
formatorischen Theologie überhaupt.

Gewissensformung in evangelischem Sinne sollte 
verzichten, das Schuldgefühl zu instrumentalisie-
ren, sondern kann auf emotionales Betroffensein 
rechnen, beispielsweise auf Mitgefühl, Mitleid, 
Scham und dann auch auf Schuld und Schuldver-
flochtenheit angesichts dessen, was Menschen und 
der Kreatur widerfährt. Emotionale Betroffenheit 
und die Bereitschaft, nicht wegzuschauen, wenn 
anderes Leben beschädigt, beeinträchtigt oder 
ausgelöscht wird, sind ein guter Ausgangspunkt für 
das Gespräch mit Menschen aller Altersstufen über 
das Gewissen. Die Zielrichtung sind die Heilung 
des Zerbrochenen und die Vergebung als der weite 
Horizont christlicher Freiheit.

Insbesondere nach evangelischem Verständnis ist 
das Gewissen auch auf das ethische Verhalten und 
die Urteilsbildung bezogen und agiert als moralische 
Instanz zur Unterscheidung und Urteilsbildung. 
Diese „Engführung“ wird aber in einer „transmora-
lischen“ Weise aufgeweitet: Das Gewissen meldet 
sich nicht allein im Blick auf unser moralisches Ver-
halten. In dem Ruf des Gewissens kann erfahrbar 
werden oder wird erfahrbar, dass wir eingebunden 
sind in und angesprochen werden auf eine Wirk-
lichkeit, die außerhalb unser selbst liegt („extra 
nos“), die wir weder produzieren noch beseitigen 
können. Daher ist die Gewissensbildung nicht mit 

der Schärfung des Gewissens als Normeninstanz 
und mit der Entwicklung einer moralischen Anlage 
erfüllt, sondern hat die „Identitätsfindung und Be-
freiung der Gesamtperson zum Ziel“.9

Es ist unmöglich, dass der Mensch sich selbst ein 
gutes Gewissen verschaffen kann, es sei denn, 
es gelingt ihm selbst die Stimme des Gewissens 
– wie auch immer – zum Schweigen zu bringen. Die 
Beschwichtigungen anderer Personen oder Autori-
täten (z. B. Medien, „Zeitgeist“) helfen nicht oder 
nicht wirklich. Grundlegend ist daher die Erfahrung, 
dass der Mensch sich nicht selbst ein gutes Ge-
wissen verschaffen kann. Dies geschieht durch das 
befreiende Wort Gottes. Es muss zugesprochen 
werden, dass auch der fordernde Gott zugleich ein 
hingebungsvoll liebender und vergebender Gott ist, 
und dieses ganz und gar. Wenn die anklagende, 
fordernde Stimme des Gewissens zum Schwei-
gen gebracht ist, kann der Mensch aufatmen. Das 
ist die Erfahrung des befreiten, beruhigten, getrö-
steten, des guten Gewissens. Das „befreite Gewis-
sen“ steht neben der Erfahrung der „Freiheit eines 
Christenmenschen“ und ist deren Zwilling.

Ein getröstetes, fröhliches Gewissen ist zugleich 
ein waches Gewissen, das sich dem Tun des Not-
wendigen zuwendet ohne Leistungsdruck, frei vom 
Zwang zur Selbstverwirklichung oder vom Terror 
des gelingenden Lebens. Es wird somit möglich, 
auch dann Verantwortung zu übernehmen, wenn 
die Last zu schwer scheint oder die Folgen (noch) 
nicht klar abzuschätzen sind, so wie Luther seinem 
Freund Melanchthon riet: „Sei ein Sünder und sün-
dige tapfer, aber glaube kräftiger und freue dich in 
Christus.“�0

Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik in einer be-
sonderen, christusbezogenen Weise den Gedan-
ken der Verantwortung aufgenommen: „Das befreite 
Gewissen ist … weit geöffnet für den Nächsten und 
seine konkrete Not.“�� Daraus erwächst indes eine 
unaufhebbare Spannung zwischen dem in Christus 
befreiten Gewissen und der Verantwortung, da ver-
antwortliches Handeln zwangsläufig auch Schuld-
tragen notwendig werden lässt. Aber die Auseinan-
dersetzung zwischen Gewissen und

9 Vgl. Reinhold Mokrosch: Gewissenserziehung im Religions-
unterricht, in: Der evangelische Erzieher, Jg. 32, H. 4, 19�0, bes. S. 
2�7., vgl. ders: Heute noch vom Gewissen reden?, in: Werte, Erzie-
hung, Religion, Hrsg. Volker Eisenbast u.a., (Veröffentlichung des Co-
menius-Instituts), Münster 2008, S. �24 ff.
�0 So muss der meist nur unvollständig zitierte Satz lauten. 
(vgl. Brief Luthers vom 0�.08.�52�, Dr. Martin Luthers Werke, Wei-
marer Ausgabe, Briefwechsel, Band 2, S. 370, 84f: „Esto peccator et 
pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo“)
�� Dietrich Bonhoeffer: Ethik, Werke, 6. Band, München �992, 
S. 279
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konkreter Verantwortung „bedeutet nicht einen ewi-
gen Konflikt … denn der Grund, Wesen und Ziel 
der konkreten Verantwortung ist ja derselbe Jesus 
Christus, der der Herr des Gewissens ist.“�2 Das 
von der Sorge um sich selbst befreite Gewissen 
des Christen kann dann auch in der Sorge für ande-
re unruhig sein, so dass die großen Ziele wie Über-
nahme von Weltverantwortung für Gerechtigkeit, 
für Frieden und für die Bewahrung und Erhaltung 
der Schöpfung in kleine Schritte umgesetzt und ge-
lebt werden können.

Es ist – auch theologisch – nicht zufällig und nicht 
nur dem „Zeitgeist“ geschuldet, dass die Vorrang-
stellung des früher zentralen Gewissensbegriffs zu-
nehmend vom Begriff der Verantwortung übernom-
men wurde. Der Verantwortungsbegriff transportiert 
bestimmte Implikationen des Gewissensbegriffs. 
Die Stärke des Verantwortungsbegriffs kann darin 
liegen, dass er im Unterschied zum Pflichtbegriff 
bewusst macht, dass die Übernahme von Verant-
wortung oder das Nachdenken, wie weit oder be-
grenzt der Bereich der eigenen Verantwortung ist, 
der kritischen Reflektion bedarf. Pflichten hat man. 
Verantwortung muss man übernehmen.

Die freie, kritische und bewusste Verantwortungsü-
bernahme verweist im Grunde auf Funktionen des 
Gewissens bzw. eines „gewissenhaften“ Lebens: 
Sich auf sein Gewissen zu berufen heißt zugleich, 
zur Übernahme von Verantwortung bereit zu sein. 
Das Gewissen drängt, verantwortlich zu handeln.

Ein befreites, zur Verantwortung befähigendes und 
zuversichtliches Gewissen kann weder anerzogen 
noch angepredigt werden. Aber der Weg von der 
Resignation, vielleicht auch aus Enttäuschung und 
Ohnmacht, zu neuen, sehr persönlichen, positiven 
Erfahrungen kann aufgezeigt, verlockend vor Au-
gen gestellt und begleitet werden. Hier zeigen sich 
die Möglichkeiten und Grenzen einer  dem Evange-
lium gemäßen Gewissensbildung.

�2 ebenda S. 283
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Gerechter Krieg – gerechter Frieden

Vortrag auf dem Ökumenischen Forum 20�� 
des Arbeitskreises Konziliarer Prozess der 
Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen zum Thema „Kirche des Friedens 
werden.“

Gerechter Friede und die Friedenskonvoka-
tion von Kingston

Beginnen möchte ich mit zwei Zitaten aus der Ab-
schlusserklärung der Friedenskonvokation von Ja-
maika: Im ersten Teil lautet es: 
„Gott segnet die Friedfertigen. Die Mitgliedskirchen 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) und 
andere Christen und Christinnen sind wie nie zu-
vor vereint in ihren Bestrebungen, Mittel und 
Wege zu finden, um gegen Gewalt vorzugehen 
und Krieg zur Herstellung eines „gerechten 
Friedens“ abzulehnen. Gerechter Friede entsteht 
durch eine gemeinsame Antwort auf Gottes Ruf, 
Frieden in Gerechtigkeit herzustellen. Gerechter 
Friede lädt uns ein, den vor uns liegenden Weg 
gemeinsam mit anderen zu gehen und uns zu ver-
pflichten, eine Kultur des Friedens aufzubauen....“�

Dazu drei Bemerkungen:

�. Es ist in der Tat eine große Ermutigung, dass 
sich �.000 Christinnen und Christen zur Friedens-
konvokation in Jamaika getroffen haben. Allein die
Tatsache, dass dieses Treffen stattgefunden hat, 
dass Christinnen und Christen aus unterschied-
lichen Kirchen und Nationen ihre Erfahrungen mit-
einander teilen konnten und dass die Vollversamm-
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen 20�3 in 
Busan unter dem Thema Gott des Lebens, weise 
uns den Weg zur Gerechtigkeit und Frieden stattfin-
den wird, ist ein großes Zeichen der Einheit – und 
ein Erfolg der vielen Engagements im Bereich der 
Dekade zur Überwindung von Gewalt.

2. Die Friedenskonvokation in Kingston/Jamaika 
hat den Leitbegriff des gerechten Friedens nicht 
nur in den Mittelpunkt gerückt, sondern ihn auch zu 
einem gemeinsamen und einenden Leitbegriff ver-

� Ehre sei Gott und Friede auf Erden, Botschaft der Interna-
tionalen ökumenischen Friedenskonvokation http://www.gewaltueber-
winden.org/de/materialien/oerk-materialien/dokumente/praesentati-
onen-ansprachen/ioefkbotschaft.html, Hervorhebung vom Autor des 
Vortrags

1. festigt. Das ist ein nicht hoch genug zu schätzender 
und zukunftsweisender Schritt – auch wenn noch 
viele Themen offen sind. Zu dem Leitbegriff des 
gerechten Friedens möchte ich später noch etwas 
sagen.

3. Auch wenn die Abschlusserklärung von Kings-
ton festhält, dass die Mitgliedskirchen des Ökume-
nischen Rates der Kirchen und andere Christinnen
und Christen im Bestreben nach Frieden vereint 
sind, muss hier angemerkt werden, dass der Öku-
menische Rat der Kirchen etwa ein Drittel der Welt-
christenheit vertritt. Auch wenn davon auszugehen 
ist, dass in anderen Kirchen das Leitbild des ge-
rechten Friedens bedeutsam ist, bleibt dennoch 
die Tatsache, dass es auch andere Strömungen 
innerhalb der Weltchristenheit gibt, die nach wie 
vor einem Leitbild eines gerechten oder zumindest 
gerechtfertigten, legitimierten Krieges verbunden 
sind. Es bleibt die Aufgabe, die Weltchristenheit un-
ter diesem Leitbegriff zu einen.

Noch einmal ein Zitat aus der Abschluss-Erklärung 
von Kingston: 
Und unter der Überschrift „Friede zwischen den 
Völkern“ heißt es:

„Die Geschichte führt uns, insbesondere im Zeug-
nis der historischen Friedenskirchen, vor Augen, 
dass Gewalt gegen den Willen Gottes ist und kei-
ne Konflikte lösen kann. Aus diesem Grund gehen 
wir über die Lehre vom gerechten Krieg hinaus 
und bekennen uns zum gerechten Frieden. 
Voraussetzung dafür ist, dass Konzepte nationaler 
Sicherheit, die sich exklusiv auf die eigene Nation 
konzentrieren, zugunsten der Sicherheit für alle 
überwunden werden. Dazu gehört, dass Tag für 
Tag daran gearbeitet werden muss, Ursachen 
von Gewalt vorzubeugen, das heißt, sie zu ver-
meiden. Viele praktische Aspekte des Konzepts 
des gerechten Friedens erfordern Diskussion, Ur-
teilsfindung und weitere Ausarbeitung. Wir ringen 
weiter um die Frage, wie unschuldige Menschen 
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vor Ungerechtigkeit, Krieg und Gewalt geschützt 
werden können. In diesem Zusammenhang stel-
len wir uns tiefgreifende Fragen zum Konzept der 
„Schutzverantwortung“ und zu dessen möglichem 
Missbrauch. Wir rufen den ÖRK und seine Partner-
organisationen dringend auf, ihre Haltung in dieser 
Frage weiter zu klären.“�

Auch dazu einige Bemerkungen:

1. Historisch und theologisch zu Recht formuliert 
die Abschluss-Erklärung, dass wir aus den ge-
schichtlichen Erfahrungen heraus über die Lehre 
vom gerechten Krieg hinausgehen und uns zum 
gerechten Frieden bekennen müssen. Die Lehre 
vom gerechten Krieg war keine Begründung eines 
gar heiligen Krieges, sondern eine Begrenzung der 
Kriege. Mit der Lehre vom gerechten Krieg wollten
die Kirchenväter Augustin und Thomas von Aquin 
und im Gefolge dieser auch die Reformatoren, wie 
Martin Luther, Kriege begrenzen, banden sie an 
enge Kriterien und wollten die Folgen von kriege-
rischen Auseinandersetzungen so gering wie mög-
lich halten. Die Geschichte zeigt dabei, dass diese 
Lehre vom gerechten Krieg immer wieder miss-
braucht wurde für die Rechtfertigung von kriege-
rischen Auseinandersetzungen, die über eine reine 
Verteidigung hinausgingen.

Mit der eben zitierten Formulierung schließt sich die 
Abschluss-Erklärung von Kingston an die Erklärung 
der Ökumenischen Versammlung in Dresden aus 
dem Jahre 19�9 an. Diese Erklärung war eine der 
prägenden und wegweisenden Texte im Konziliaren 
Prozess des Ökumenischen Rates der Kirchen, der 
mit der Weltversammlung 19�3 in Vancouver offizi-
ell begann. In der Erklärung heißt es sehr prägnant 
zum Stichwort des gerechten Friedens:

„Mit der notwendigen Überwindung der Institution 
des Krieges kommt auch die Lehre vom gerechten 
Krieg, durch welche die Kirchen den Krieg zu hu-
manisieren hofften, an ein Ende. Daher muss schon 
jetzt eine Lehre vom gerechten Frieden entwickelt 
werden, die zugleich theologisch begründet und 
dialogoffen auf allgemein-menschliche Werte bezo-
gen ist. Dies im Dialog mit Andersglaubenden und 
Nichtglaubenden zu erarbeiten, ist eine langfristige 
ökumenische Aufgabe der Kirchen.“3

Damit ist der Bogen vom Beginn des Konziliaren 

2 ebd, Hervorhebung vom Autor des Vortrags
3 Kirchenamt der EKD (Hrsg.), Ökumenische Versammlung 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung Dresden - 
Magdeburg - Dresden, Texte 3�, 1991, Theologische Grundlegung

Prozesses, über Vancouver �983 bis hin zur Frie-
denskonvokation in Jamaika geschlagen. Friedens-
theologisch und friedensethisch ist der Schritt von 
der Lehre vom gerechten Krieg zur Lehre vom ge-
rechten Frieden damit noch einmal betont und auch 
vollzogen.

2. Die Abschluss-Erklärung von Kingston betont, 
dass Tag für Tag daran gearbeitet werden muss, 
Ursachen von Gewalt vorzubeugen, d.h. sie zu 
vermeiden. Damit wird noch einmal pointiert auf 
die Dekade zur Überwindung von Gewalt Bezug 
genommen. Frieden und die Überwindung von Ge-
walt ist ein Prozess, an dem Tag für Tag gearbeitet 
werden muss. Die vielen Beispiele von Projekten 
und Aktionen in der Dekade zur Überwindung der 
Gewalt zeugen von einer großen Vielfalt solcher 
täglichen Arbeit, ob das im Kontext der Kirchen in 
Deutschland oder der weltweiten Christenheit ge-
schieht. Es war sicher eine große Stärke, dass in 
Kingston eine Vielzahl solcher konkreten Projekte 
vorgestellt werden konnten und damit auch der Ge-
danke eines Erntdankfestes am Ende der Dekade 
aufgenommen wurde.

3. Die Abschluss-Erklärung benennt aber auch die 
weiterhin offene und ungelöste Fragestellung, wie 
unschuldige Menschen vor Gerechtigkeit, Krieg 
und Gewalt geschützt werden können, und sie be-
fragt in diesem Zusammenhang das Konzept der 
Schutzverantwortung und dessen möglichen Miss-
brauch. Damit taucht nicht etwa die Denkfigur oder 
die Lehre vom gerechten Krieg wieder auf, wohl 
aber die im Hintergrund dieser Lehre stehenden 
Fragen und Situationen. Dabei stellen sich diese 
Fragen auf einem anderen historischen Kontext 
nach dem Ende des Kalten Krieges. 

Die Mehrzahl der kriegerischen Konflikte sind heute 
nicht mehr die zwischen einzelnen Staaten, sondern 
innerhalb von Staaten. Dazu gehören Bürgerkriege 
oder auch die Situation in den sogenannten failed 
states. Und dazu gehören auch die sogenannten 
asymmetrischen Kriege, in denen nicht Armeen 
gegeneinander kämpfen, sondern Formen des 
Guerilla-Krieges angewandt oder Anschläge und 
Selbstmord-Attentate verübt werden. Die Frage 
nach gerechtfertigten militärischen Interventionen 
stellt sich heute vor allem im Kontext der Schutz-
verantwortung des Konzeptes der Responcibility to 
protect dar. Gibt es eine Schutzverantwortung für 
Völker oder Bevölkerungsgruppen, die eine militä-
rische Intervention gerechtfertigt erscheinen lassen 
und gibt es alternative Wege der Gewaltfreiheit 
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zur Eindämmung solcher Konflikte? Diese Frage, 
das legt auch die Abschluss-Erklärung der Frie-
denskonvokation dar, ist innerhalb der Christenheit 
keineswegs geklärt, auch nicht im Rahmen der im 
Ökumenischen Rat vertretenen Mitgliedskirchen. 
Deshalb ruft die Abschluss-Erklärung zu Recht den 
ÖRK und seine Partnerorganisationen dazu auf, 
ihre Haltung in dieser Frage weiter zu klären.

Im zweiten Teil meines Vortrages möchte ich nun 
noch einmal den Leitbegriff des gerechten Friedens 
beleuchten, so, wie er in der Denkschrift des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in Deutschland Aus 
Gottes Frieden leben - für gerechten Frieden sor-
gen dargelegt ist und wie er in Kingston diskutiert 
bzw. in das Abschluss-Dokument aufgenommen 
worden ist.

Das Leitbild des Gerechten Friedens nach 
der Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben 
– für gerechten Frieden sorgen“

2.� Theologische Grundlegung

„Aus Gottes Frieden leben“ beschreibt die theolo-
gische Grundlegung und Haltung des christlichen 
Glaubens. Wir leben zu allererst von dem von Gott 
geschenkten Frieden, „der höher ist als alle Ver-
nunft“ (Philipper 4,7), wir feiern ihn im Gottesdienst, 
wir erbitten ihn von Gott und lassen ihn uns im aa-
ronitischen Segen zusagen („...und schenke dir 
seinen Frieden.“ Num 6,24f). Indem die Denkschrift 
mit dem Leitbild des gerechten Friedens den Frie-
den aus der Mitte des gottesdienstlichen Gesche-
hens begründet, rückt sie den Frieden in die Mit-
te des gesamten Glaubens. Frieden ist damit kein 
Randthema der Kirche, sondern Thema der Mitte 
des Glaubens.
Frieden ist dabei im biblischen Sinne des Schalom 
als ein Zusammenspiel verschiedener Aspekte zu 
verstehen und beschreibt das umfassende Wohl-
ergehen, ein intaktes Verhältnis der Menschen un-
tereinander, zur Gemeinschaft, zur Mitwelt und zu 
Gott.

2.2 Der enge Zusammenhang von Frieden, Ge-
rechtigkeit und Recht

Konstitutiv gehört zum „Gerechten Frieden“ der 
enge Zusammenhang von Frieden, Gerechtigkeit 
und Recht. 
Einerseits betont Gerechter Friede also den engen 
Zusammenhang von Gerechtigkeit und Frieden wie 
er im Konziliaren Prozess von „Frieden, Gerechtig-

2.

keit und Bewahrung der Schöpfung“ entwickelt wur-
de. Frieden wird dabei als Prozess zunehmender 
Gerechtigkeit und abnehmender Gewalt verstan-
den. Bei Jesaja 32 heißt es: „Die Frucht der Ge-
rechtigkeit wird Frieden sein...“
„Gerechter Friede“ beschreibt andererseits auch 
den engen Zusammenhang von Frieden und Recht 
und darin auch die an allgemein-ethische Vorstel-
lungen anschlussfähige Argumentation. Dabei geht 
es im Rahmen einer globalen Friedensordnung als 
Rechtsordnung um ein funktionsfähiges System 
kollektiver Sicherheit, um die Gewährleistung der 
universellen und unteilbaren Menschenrechte, um 
die Gewährleistung von Mindestbedingungen für 
eine transnationale Gerechtigkeit und um die Er-
möglichung kultureller Vielfalt.
In der Konsequenz bedeutet dies, internationale 
Rechtssysteme zu stärken und auszubauen. Wer 
den Frieden will, muss multilateral denken und han-
deln und die internationalen Rechtssysteme stär-
ken.

Zusammenfassend zitiere ich: „Friedensfördernde 
Prozesse sind dadurch charakterisiert, dass sie in 
innerstaatlicher wie in zwischenstaatlicher Hinsicht 
auf die Vermeidung von Gewaltanwendung, die 
Förderung von Freiheit und kultureller Vielfalt so-
wie auf den Abbau von Not gerichtet sind. Friede 
erschöpft sich nicht in der Abwesenheit von Gewalt, 
sondern hat ein Zusammenleben in Gerechtigkeit 
zum Ziel. In diesem Sinn bezeichnet ein gerechter 
Friede die Zielperspektive politischer Ethik.“� Dem 
entspricht eine vierfache Schutzfunktion: Schutz 
vor Gewalt, Schutz der Freiheit, Schutz vor Not, 
Schutz kultureller Vielfalt.

2.3 Vorrang für Gewaltfreiheit, zivile Mittel der Kon-
fliktbearbeitung und der Prävention

Die Denkschrift ist geprägt vom Vorrang für Gewalt-
freiheit, zivile Mittel der Konfliktbearbeitung und der 
Prävention. Dazu heißt es im Vorwort:
„Durchgängig wird in der Denkschrift die Notwen-
digkeit der Prävention hervorgehoben; gewaltfreien 
Methoden der Konfliktbearbeitung wird der Vorrang 
zuerkannt; den zivilen Friedens- und Entwicklungs-
diensten wird für die Wiederherstellung, Bewahrung 
und Förderung eines nachhaltigen Friedens eine
wichtige Rolle zugeschrieben.“5

„Wer den Frieden will, muss ihn vorbereiten“ – Die 
Bildungsverantwortung der Kirche schließt aus-

4 Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen. 
Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Gütersloh 2007, S. 54, Ziffer 80
5 ebd. S. 9
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drücklich die Friedenspädagogik ein. Die Präventi-
on in Familie, Kindergarten, Schule stellt dabei ein 
wichtiges Handlungsfeld dar.
Die Denkschrift verfolgt keinen pazifistischen An-
satz – betont aber den Vorrang der zivilen und ge-
waltfreien Konfliktbearbeitung als einer vorrangigen 
Aufgabe. Dabei weist sie auf Organisationen aus 
dem kirchlichen Raum und den Aktionsplan der 
Bundesregierung zur zivilen Krisenprävention hin.

2.4 Der Leitbegriff des Gerechten Friedens

Der Leitbegriff des Gerechten Friedens begreift 
Frieden als Prozess und immerwährende Aufgabe. 
Deshalb ist auch eher vom Leitbegriff als von einer 
Lehre des Gerechten Friedens zu reden. Tag für 
Tag muss daran gearbeitet werden.

Indem ich die Grundlinien de Gerechten Friedens 
nach der Denkschrift hier in aller Kürze darstelle, 
will ich deutlich machen, dass dies Schwerpunkt 
und Stoßrichtung der Denkschrift ist. Sie denkt vom 
gerechten Frieden her und zeigt Wege zu diesem 
Engagement auf. Sie will kirchliche wie nicht-kirch-
liche Akteure ermutigen, für einen gerechten Frie-
den zu sorgen.

Im Zusammenhang von Frieden und Recht geht 
es allerdings auch um die Frage, wie dieses Recht 
durchgesetzt werden kann angesichts grober 
Rechtsverletzungen – darauf gibt die Denkschrift 
eine Antwort auch mit der Konzeption einer rechts-
erhaltenden Gewalt.

2.5 Rechtserhaltende Gewalt

Die vorrangige Option für Gewaltfreiheit prägt die 
Denkschrift. Dennoch können Situationen eintre-
ten, die zur Durchsetzung von Recht die Anwen-
dung von völkerrechtlich legitimierter Gewalt erfor-
dern: „Das christliche Ethos ist grundlegend von der 
Bereitschaft zum Gewaltverzicht (Mt 5,38ff.) und 
vorrangig von der Option für die Gewaltfreiheit be-
stimmt. In einer nach wie vor friedlosen, unerlösten 
Welt kann der Dienst am Nächsten aber auch die 
Notwendigkeit einschließen, den Schutz von Recht 
und Leben durch den Gebrauch von Gegengewalt 
zu gewährleisten (vgl. Röm 13,1–7).“6

Der Einsatz des Militärs ist allerdings nur in 
schwersten Fällen von Menschenrechtsverlet-
zungen, Genozid und Massenmord im Zusammen-
hang einer nicht mehr funktionierenden Staatlich-

6 ebd. S. 42, Ziffer 60

keit als Ausnahmetatbestand denkbar. Hier tauchen 
einige der Kriterien aus der Lehre vom gerechten 
Krieg wieder auf – nun allerdings erstens in einem 
anderen Kontext, unter anderem Vorrang und um 
Gesichtspunkte erweitert.

Fragen und Kriterien für den Einsatz rechtserhal-
tender Gewalt sind dabei:

Gibt es dafür einen hinreichenden Grund?
Sind diejenigen, die zur Gewalt greifen, dazu 
ausreichend legitimiert?
Ist es wirklich das äußerste Mittel?
Verfolgen sie ein verantwortbares Ziel?
Beantworten sie ein eingetretenes Übel nicht 
mit einem noch größeren?
Gibt es eine Aussicht auf Erfolg?
Wird die Verhältnismäßigkeit gewahrt?
Bleiben Unschuldige verschont?

Militärische Einsätze müssen
einer Überprüfung durch den Internationalen 
Gerichtshof offen gegenüber stehen
Bestandteil einer kohärenten Friedenspolitik 
unter dem Primat des Zivilen sein
Bestandteil eines friedenspolitischen Gesamt-
konzeptes incl. einer Exitstratgie sein
evaluiert werden

„Nach herkömmlicher Auffassung der Ethik müssen 
für den Gebrauch von legitimer Gegengewalt alle 
diese Kriterien erfüllt sein, gleichgültig ob im Fall 
eines innerstaatlichen Widerstands, eines Befrei-
ungskampfes oder militärischer Konflikte zwischen 
Staaten. Aber auch in Fällen, in denen alle Kriterien 
erfüllt zu sein scheinen, ist es aus der Sicht christ-
licher Ethik problematisch und missverständlich, 
von einer »Rechtfertigung« des Gewaltgebrauchs 
zu sprechen. In Situationen, in denen die Verant-
wortung für eigenes oder fremdes Leben zu einem 
Handeln nötigt, durch das zugleich Leben bedroht 
oder vernichtet wird, kann keine noch so sorgfältige 
Güterabwägung von dem Risiko des Schuldigwer-
dens befreien.“�

Vor dem Hintergrund der gesamten Denkschrift 
sind alle Stellungnahmen zu aktuellen Konflikten, 
Kriegen und Interventionen zu betrachten – ob zu 
Afghanistan, Libyen o.a.

Weder der Leitbegriff des Gerechten Friedens noch 
die Denkschrift der EKD bieten allerdings einfach 

7 Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen. 
Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Gütersloh 2007, S. 70, Ziffer �03
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ein Anwendungsraster für aktuelle Konflikte. Des-
halb können auch die Texte zur rechtserhaltenden 
Gewalt nicht aus dem Gesamtkontext der Denk-
schrift und des Gerechten Friedens herausgelöst 
und zur Rechtfertigung des Bundeswehreinsatzes 
in Afghanistan herangezogen werden.

Der Leitbegriff des gerechten Friedens ermöglicht 
es allerdings, in der Analyse von von Konflikten 
eine sehr viel breitere Perspektive einzunehmen 
als es gemeinhin getan wird. Angesichts des gera-
de vergangenen 10-jährigen Gedenkens an den 11. 
September 200� ist z.B. nach den Wurzeln und der 
Vorgeschichte dieses Anschlags zu fragen. Welche 
– wenn auch keineswegs Gewalt rechtfertigenden 
– Gründe gibt es für diese Taten? Welchen Grund 
gibt es für den Hass auf den Westen und beson-
ders die USA? Welche soziale und weltwirtschaft-
liche Ungerechtigkeit, welches kulturelles oder reli-
giöses Überlegenheitsgefühl des Westens hat dazu 
beigetragen? Wie viel Schuld liegt also bei uns, im 
Westen für diesen Konflikt?

Auch in der Konfliktlösung bietet der Leitbegriff des 
gerechten Friedens eine breite Perspektive, wenn 
der Vorrang der Gewaltfreiheit und des Zivilen im 
Vordergrund steht und der Ruf nach dem Militär 
nicht alternativlos geschieht. Welche Mittel der ge-
waltfreien Konfliktlösung, der politischen und diplo-
matischen Lösung sind möglich? Ich kann hier nur 
andeuten, was nach wie vor eine Aufgabe darstellt: 
nämlich die Konkretisierung des Leitbegriffs des 
gerechten Friedens in einem nationalen und inter-
nationalen Kontext. Hier ist – so eines meiner per-
sönlichen Erkenntnisse auch aus Kingston – noch 
eine Menge zu tun.

Im Hinblick auf Afghanistan heißt es friedens-
ethisch: der militärische Einsatz unter Endouring 
freedom war überhaupt nicht zu rechtfertigen, der 
ISAF Einsatz mit einem Mandat der UNO ist mit so 
vielen Fragezeichen – auch aus den Erfahrungen 
der letzten zehn Jahre – versehen, dass es immer 
fragwürdiger wird, ob jemals ein militärischer Ein-
satz sinnvoll war und den friedensethischen Grund-
lagen auch nur annähernd entsprach. Wenn es et-
was aus dem Einsatz in Afghanistan zu lernen gibt, 
dann ist es die dringende Frage nach den Alterna-
tiven zu einem militärischen Einsatz, wie er sich in 
den letzten zehn Jahren innerhalb eines sich stän-
dig verändernden Auftrags entwickelt hat.

Im Hinblick auf Libyen habe ich mich im Licht der 
Denkschrift und des Leitbegriffs des gerechten 

Friedens geäußert und mich gegen ein militärisches 
Eingreifen gewandt – wohl wissend, dass die Situ-
ation der Bevölkerung z.B, in Bengasi ausgespro-
chen bedrohlich war. Auch wenn es hier ein Man-
dat der UNO gab, sind die Maßnahmen weit über 
die im Mandat hinausgegangen. Die NATO, bzw. 
die Staaten, die den Militäreinsatz getragen haben, 
sind in diesem Einsatz eindeutig Partei geworden.

Sowohl am Beispiel Afghanistan als auch Libyens 
wird deutlich, wie wenig die politisch Verantwort-
lichen über alternative Strategien verfügen und wie
widersprüchlich die jeweiligen Interessen und Kon-
zepte sind. Angesichts solcher disparaten poli-
tischen Vorgaben ist es weder den Soldatinnen und 
Soldaten noch den zivilen Kräften zuzumuten, in ei-
nen solchen Einsatz zu gehen, noch und vor allem 
ist den Ländern und den dort lebenden Menschen 
nachhaltig und langfristig geholfen.

Ich wiederhole hier das eben schon Gesagte: Ich 
glaube, dass hier die größte Herausforderung der 
Zukunft liegt: das Leitbild des gerechten Friedens in 
politische Strategien umzusetzen. Unsere Aufgabe 
als Kirche verstehe ich hier einerseits als Mahnerin 
zu fungieren, aber auch konkret an politischen Ent-
wicklungen mitzuarbeiten.

Der Leitbegriff des Gerechten Friedens der 
Friedenskonvokation und das Ergebnis von 
Kingston

3.� Ein ökumenischer Aufruf zum gerechten Frie-
den - „Richte unsere Schritte auf den Weg des Frie-
dens“ (Lukas �,79)

„Im Bewusstsein der Grenzen von Sprache und 
Verstehen schlagen wir vor, gerechten Frieden als 
einen kollektiven und dynamischen, doch zugleich 
fest verankerten Prozess zu verstehen, der darauf 
ausgerichtet ist, dass Menschen frei von Angst und 
Not leben können, dass sie Feindschaft, Diskrimi-
nierung und Unterdrückung überwinden und die 
Voraussetzungen schaffen können für gerechte 
Beziehungen, die den Erfahrungen der am stärk-
sten Gefährdeten Vorrang einräumen und die Inte-
grität der Schöpfung achten.“8

Diese Definition wird dann unter den Aspekten Kon-
flikttransformation, Anwendung von Waffengewalt, 

8 Ehre sei Gott und Friede auf Erden, Botschaft der Internatio-
nalen ökumenischen Friedenskonvokation http://www.gewaltueberwin-
den.org/de/materialien/oerk-materialien/dokumente/praesentationen-
ansprachen/ioefkbotschaft.html

3.
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Menschenwürde, Bewahrung der Schöpfung, Auf-
bau von Friedenskulturen und Friedenserziehung 
bedacht und in den Themenbereichen Frieden in 
der Gemeinschaft, Frieden mit der Erde, Frieden in 
der Wirtschaft und Frieden zwischen den Völkern 
weiter entfaltet.

Diese vier Themenbereiche haben dann auch die 
Friedenskonvokation in Jamaika bestimmt. Ihnen 
war jeweils ein Tag thematisch gewidmet, an denen 
in Bibelarbeiten, Plenen, Podien und Seminaren 
gearbeitet wurde. 

Mit den vier Themenbereichen ist im Anschluss an 
den Konziliaren Prozess und die Dekade zur Über-
windung von Gewalt noch einmal ein wichtiger pro-
grammatischer Schritt zu einer breiteren und diffe-
renzierteren Debatte eröffnet worden. Das ist mehr
noch ein Arbeitsprogramm für die kommenden Jah-
re als schon ein Ergebnis der Konvokation.

3.2. Abschluss der Dekade zur Überwindung von 
Gewalt in Kingston

Hansulrich Gerber, mennonitischer Pastor aus der 
Schweiz, hat in dem Abschluss-Bericht zur Dekade 
zur Überwindung der Gewalt einige Punkte benannt 
unter der Überschrift What have we learned and 
where do we go from here9 - Was haben wir gelernt 
und wohin gehen wir von hier aus? Indem ich diese 
Punkte zitiere, schließe ich mich ihnen an!

Zum Ertrag der Dekade zur Überwindung der Ge-
walt nennt er sieben Punkte:

�. Die Dekade hat das Thema Frieden, Versöh-
nung und Gerechtigkeit näher an die Herzen der 
Kirchen gebracht, aber noch nicht in das Zentrum 
des kirchlichen Lebens. So hat die Dekade darauf 
aufmerksam gemacht, inwiefern Frieden noch ein 
marginales Thema ist.

2. Die Dekade hat geholfen, das Profil der Frieden-
sinitiativen zu schärfen und ihnen zu helfen, ein 
Netzwerk zu bilden, z. B. durch das Instrument der 
Living Letters.

3. Der Diskurs über Krieg, Frieden und Gewalt 
hat sich verändert von einer Debatte über den ge-
rechten Krieg zu einer Ausarbeitung und zu einer 

9 Overcoming Violence: The Ecumenical Decade 200�–20�0, 
S. �3� ff Copyright ©20�� World Council of Churches, �50 route de 
Ferney, P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland. http://www.ge-
waltueberwinden.org/fileadmin/dov/files/OvercomingViolence.pdf, 
Kürzung und Übersetzung vom Autor des Vortrags

Praxis des gerechten Friedens. Krieg ist dadurch 
inakzeptabel für die Kirchen geworden. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Diskussion über die 
Schutzverantwortung in den Fokus gerückt.

4. Während der Dekade ist die Komplexität der ver-
schiedenen Themen rund um das Thema Gewalt 
sehr viel klarer geworden und der Diskurs ist diffe-
renzierter.

5. Gewaltfreiheit hatte es bis jetzt schwer, ein the-
ologischer Begriff unserer Liturgien zu werden. Die 
Dekade hat dazu verholfen, dieses Thema aus ei-
ner großen Ignoranz in den Mittelpunkt zu rücken.

6. Durch Expertenkonsultationen hat die Dekade 
eine Plattform entwickelt, auf der die Bedeutung 
der Heilung der Erinnerungen und der Heilungs-
geschichten aus verschiedenen Ländern der Erde 
wahrgenommen werden konnte. Regionale Konsul-
tationen haben geholfen, die Themen „Vergebung“ 
und „Versöhnung“ zu entdecken.

7. Schließlich hat die Dekade es ermöglicht, ver-
schiedene Richtungen und Entwicklungen im inter-
religiösen Dialog voranzubringen. 

Als Herausforderung und zukünftige Arbeit hat er 
wiederum fünf Punkte benannt:

1. Gewaltlosigkeit und Frieden, die Heilung der Er-
innerungen und die Versöhnung muss in das Zen-
trum des kirchlichen Lebens hineingerückt werden 
und das auch über die Dekade hinaus auf allen Ebe-
nen des kirchlichen Lebens. Besonders die Gewalt 
der menschlichen Familie gegen die Natur wurde 
am Anfang der Dekade nicht genügend beachtet. 
Erst später wurde dieses Thema auf den Tisch der 
Dekade gebracht als eine dringende und drastische 
Herausforderung.

2. Um die Entstehung von Konflikten zu verste-
hen und die Überwindung von Gewalt zu fördern, 
ist ein interdisziplinärer Zugang zu verschiedenen 
Themen der Gewalt notwendig. Ein solcher Diskurs 
muss sich vollziehen zwischen der Theologie, der 
Soziologie und der Anthropologie, um einen konsi-
stenten Zugang von Kirchen, Zivilgesellschaft und 
der wissenschaftlichen Gesellschaft zu gewährleisten.

3. Nach wie vor ist viel theologische und Bildungs-
arbeit zu leisten, um eine theologische Rechtferti-
gung von Gewalt zu überwinden. Auch dies ist eine 
ökumenische und interdisziplinäre Aufgabe.
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4. Gewaltfreiheit als ein Lebensweg und Zugang 
zu Konflikten muss als schöner spiritueller und 
praktischer Wert begriffen werden. Gewaltlosigkeit 
muss rehabilitiert werden in den Kirchen und in der 
Gesellschaft als ein realistischer, risikoreicher und 
vertrauensvoller Weg des Menschen.

5. Das sinnlose und skandalöse Wachstum an Mili-
tärausgaben geschieht größtenteils, ohne dass die 
Kirchen sich herausgefordert wissen. Am Ende der
Dekade kann erkannt werden, dass der Hunger der 
Welt eliminiert werden könnte mit der Summe, die 
in einer Woche für Militär ausgegeben wird. Die De-
kade sollte Kirchen mobilisieren, für dieses Thema 
einzutreten. 

Auf dem Weg nach Busan/Südkorea 2013

Zum Abschluss zitiere ich noch einmal die Ab-
schlusserklärung von Kingston:

„Auf unserem Weg zum gerechten Frieden ist eine 
neue internationale Agenda aufgrund des Aus-
maßes der Gefahren, die uns von allen Seiten 
bedrohen, von größter Dringlichkeit. Wir wenden 
uns an die ökumenische Bewegung als Ganze und 
insbesondere an die Verantwortlichen für die Pla-
nung der ÖRK-Vollversammlung, die �0�3 in Bu-
san (Korea) unter dem Thema „ Gott des Lebens, 
weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“ 
stattfinden wird, und rufen sie auf, dem gerechten 
Frieden in all seinen Dimensionen höchste Priorität 
zu geben. Materialien wie „Ein ökumenischer Aufruf 
zum gerechten Frieden“ und der „Begleiter auf dem 
Weg zum gerechten Frieden“ können eine Hilfestel-
lung auf dem Weg nach Busan sein.“�0

Drei Anmerkungen dazu:

�. Die Dekade zur Überwindung der Gewalt hat den 
Konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung in viele konkrete Pro-
jekte und nachhaltige Handlungsweisen umgesetzt 
– das ist ihr klarer Erfolg und ihre nachhaltige Wir-
kung. Diesen Weg gilt es fortzusetzen.

2. Es bleibt die Aufgabe, in der Ökumene Einigkeit 
und Einheit zu finden unter dem Leitbegriff des Ge-
rechten Friedens. Noch ist das nicht geschafft. Die
unterschiedlichen theologischen, politischen und 

�0 Ehre sei Gott und Friede auf Erden, Botschaft der Internatio-
nalen ökumenischen Friedenskonvokation http://www.gewaltueberwin-
den.org/de/materialien/oerk-materialien/dokumente/praesentationen-
ansprachen/ioefkbotschaft.html

4.

kulturellen Hintergründe gehen noch weit ausei-
nander. Hier ist noch viel theologische Arbeit zu 
leisten. Hier geht es besonders um die Frage des 
Verhältnisses von Gewaltfreiheit und Schutzverant-
wortung.

3. Die Abschlusserklärung nennt das große Aus-
maß der Gefahren für den Frieden und fordert, den 
gerechten Frieden auf die internationale Agenda zu 
setzen. Angesichts der Erfahrungen in Afghanistan 
und anderen Konfliktherden sind dringend Alterna-
tiven zu militärischen Einsätzen zu entwickeln. Da-
bei müssen wir uns als einzelne Christinnen und 
Christen und als Kirchen insgesamt in den poli-
tischen Dialog einmischen.

Ich möchte schließen mit den Worten, mit denen 
die Abschlusserklärung in Kingston endet:

Dank und Lob sei dir, o dreieiniger Gott: Ehre sei 
dir und Friede deinem Volk auf Erden. Gott des 
Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und 
Frieden. Amen.


